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1 EINLEITUNG 

Das Liechtenstein-Institut in Bendern wurde von der Gewaltschutzkommission (GSK) der 

Regierung damit beauftragt, eine jährliche Dokumentation über Extremismus in Liechten-

stein zu erstellen. Beginnend mit der ersten Dokumentation betreffend das Jahr 2010 galt 

die Aufmerksamkeit rechtsextremen Vorfällen. Der Monitoringbericht war ein Bestandteil 

des Massnahmenkatalogs gegen Rechtsextremismus (MAX), der für die Dauer von 2010 bis 

2015 von der Regierung beschlossen worden war. Damit wird auch eine Empfehlung des 

UNO-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) umgesetzt. Seit 

dem Beobachtungsjahr 2015 ist die Beobachtung auf Extremismus generell erweitert wor-

den. 

Die siebte nun vorliegende Dokumentation bezieht sich auf das Jahr 2016. Der Bericht do-

kumentiert diesbezügliche Vorkommnisse, etwa Gewaltakte oder politische Aktionen, aber 

auch Massnahmen und Kampagnen gegen den Extremismus, ferner auch Medienberichte 

in Zeitungen und auf Online-Plattformen. 

Unter dem Stichwort „extremistisch“ werden in der vorliegenden Analyse sämtliche Bestre-

bungen verstanden, welche den Kern der staatlichen Ordnung in seiner Substanz bedrohen. 

Somit können politische, politisch-religiös oder anderweitig ideologisch motivierte Bewe-

gungen angeführt werden, welche ihrem Wesen nach die staatliche Grundordnung und die 

ihr inhärenten Prinzipien gefährden können. 

Im Berichtsjahr fiel die extremistische Szene wie auch 2015 nicht durch öffentliche Aktio-

nen wie beispielsweise das Verteilen von Flugblättern und ähnliche Aktivitäten auf. In 

früheren Jahren war die rechtsextreme Szene stärker präsent gewesen. Die bereits seit Jah-

ren aktive „Europäische Aktion Liechtenstein“ ist insbesondere auf Facebook öffentlich prä-

sent, während die Website der vormals ebenfalls aktiven Gruppe „Volkstreue Jugend Liech-

tensteins“ wohl seit dem Jahr 2015 nicht mehr aktualisiert wird. 

Andere extremistische Gruppierungen sind im Berichtsjahr 2016 öffentlich nicht in Erschei-

nung getreten. 

Gewaltaktionen mit extremistischem Hintergrund wurden 2016 nicht öffentlich bekannt 

und es wurden auch keine Gerichtsverfahren zu Straftaten mit rechtsextremem oder gene-

rell extremistischem Hintergrund durchgeführt. 

2 EREIGNISSE UND ENTWICKLUNGEN 

Nachstehend werden alle Ereignisse, Gerichtsvorfälle, Massnahmen, Stellungnahmen sowie 

Studien und Veranstaltungen, welche öffentlich dokumentiert sind und sich direkt oder in-

direkt mit der Materie in Liechtenstein befassen, in chronologischer Ordnung angeführt. 
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Gewaltvorfälle 

Im Jahr 2016 kam es zu keinen registrierten Gewaltvorfällen, welche in Verbindung mit der 

(rechts-)extremen Szene gebracht werden können. Im Jahresbericht 2016 der Landespoli-

zei (S. 20) heisst es zum Thema „Rechte Gewalt“: 

„Wie in den Jahren zuvor kann auch das Jahr 2016 im Bereich des Rechtsextremismus 

als ruhiges Jahr bezeichnet werden. Seit mehr als fünf Jahren sind in Liechtenstein weder 

grössere Gewaltvorfälle noch strafrechtlich relevante Ereignisse mit rechtsextremem 

Hintergrund zu verzeichnen. Obwohl die Europäische Aktion (EA) in Liechtenstein prak-

tisch kaum mehr wahrnehmbar ist, bedarf es seitens der Landespolizei weiterhin einer 

verstärkten Aufmerksamkeit, zumal sich die Aktivitäten dieser Gruppierung ins Ausland 

verlagert haben. Die EA wird als rechtsextreme Organisation eingeordnet, die stark ideo-

logisiert und international vernetzt ist. Für die Landespolizei gilt in Bezug auf jede Form 

von Extremismus ein Null-Toleranz-Ansatz.“ 

Es sind jedoch laut Kriminalstatistik der Landespolizei Liechtenstein 2016 insgesamt 8 

(2015: 5) politisch-religiös motivierte Delikte festgestellt worden (Jahresbericht 2016 der 

Landespolizei, S. 24f.). Der Statistik der angezeigten Fälle zufolge erfüllten fünf (2015: 4) 

der Delikte den Tatbestand der Diskriminierung, zwei (2015: 1) des verbotenen Nachrich-

tendienstes, ein Fall (2015: 1) betraf Ordnungsdelikte. Unter „Terrorismus“ ist wie 2015 

kein Straftatbestand in der Kriminalstatistik erfasst. 

Sonstige Ereignisse 

Im Untersuchungsjahr konnte wie in den Vorjahren überwiegend die „Europäische Aktion“ 

wahrgenommen werden. Geistiger Vater der „Europäischen Aktion“ (EA) ist der Schweizer 

Bernhard Schaub, ein bekannter Holocaustleugner. Mit der „Europäischen Aktion“ versucht 

er, rechtsextreme Gruppierungen in Europa zusammenzuführen. Dabei besteht ein Netz-

werk, das in mehreren Zellen länderübergreifend operiert. Auf der Webpage 

(https://www.europäische-aktion.org) werden die Ziele der Organisation vorgestellt. Seit 

mehreren Jahren verbreitet die „Europäische Aktion“ ihre Ansichten und Forderungen mit 

Flugblättern und weiteren Aktionen in Liechtenstein. Es finden auch regelmässig interna-

tionale Treffen mit Beteiligung von Aktivisten aus Liechtenstein statt. Das von der „Europäi-

schen Aktion“ verwendete Symbol stellt das Kruckenkreuz dar. Dieses kann als eine Art Ab-

leitung des Hakenkreuzes gesehen werden und war auch im autoritär geführten Österrei-

chischen Ständestaat 1934 bis 1938 das Symbol der Vaterländischen Front und des Stände-

staates. Dem deutschen Verfassungsschutzbericht 2014 (siehe Link im Anhang unter „Wei-

tere Internetressourcen bzw. Dokumente“) ist zu entnehmen, dass sich die EA durch „eine 

besonders ausgeprägte antisemitische und revisionistische Agitation“ und durch das vor-

rangige Ziel der „Wiederherstellung der freien Rede durch Revision zeitgeschichtlicher Of-

fenkundigkeiten, vor allem des Holocaust“ auszeichnet. 

Unter dem Suchbegriff „Liechtenstein“ werden vor allem die Reden liechtensteinischer Ver-

treter am sogenannten Europafest gefunden (2012, 2013 und 2015). Das Jahr 2016 betref-

fend bleibt die Suche ergebnislos. 
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Chronologie 

Die folgende Chronologie listet verschiedenen Aktionen und Stellungnahmen im Jahr 2016 

auf. Die entsprechenden Dokumente sind im Anhang aufgeführt. 

Die extremistische Szene in Liechtenstein verhielt sich im Jahr 2016 im Vergleich zu den 

Vorjahren relativ ruhig. Flugblattaktionen und ähnliche öffentlichkeitswirksame Ereignisse 

wurden nicht registriert. In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli wurde allerdings die Fassade 

eines Hauses in Triesen, welches als zusätzliche Unterkunft für Flüchtlinge vorgesehen war, 

mit einer rassistischen Parole sowie einem Hakenkreuz besprayt. Am meisten Aufmerksam-

keit hat ein Rechtsrockkonzert im benachbarten Unterwasser in Toggenburg ausgelöst, wel-

ches am 15. Oktober stattfand. Über die Involvierung rechtsextremer Kreise aus Liechten-

stein ist öffentlich nichts bekannt geworden.  

Gerichtsfälle 

Im Jahr 2016 sind keine Gerichtsfälle mit (rechts-)extremistischem Hintergrund bekannt 

geworden.  

3 VERHALTEN VON BEHÖRDEN UND NICHTSTAATLICHEN AKTEUREN 

Massnahmen 

Im Jahr 2016 erfolgten keine spezifischen Massnahmen gegen den (Rechts-)Extremismus. 

Öffentliche Präsenz 

Regelmässige Präsenz in den Medien erreichten politische Vorstösse, Aktionen und inter-

nationale Treffen. Im Januar war eine Delegation des schweizerischen Bundesamtes für Po-

lizei FEDPOL zu Gast in Liechtenstein, wobei unter anderem über die aktuelle Bedrohungs-

lage im Bereich Radikalisierung und Terrorismus gesprochen wurde. 

Das Thema Terrorismus kam auch im April am Treffen der Innenminister der deutschspra-

chigen Länder in Wien, an dem Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer teil-

nahm, zur Sprache. 

Am 27. Januar ratifizierte Liechtenstein das Übereinkommen des Europarats gegen Men-

schenhandel sowie das Übereinkommen gegen Computerkriminalität (Cybercrime). Beide 

Abkommen traten für Liechtenstein am 1. Mai 2016 in Kraft. 

Regierungsrätin Aurelia Frick unterzeichnete am 18. Mai das Übereinkommen des Europa-

rats zur Verhütung des Terrorismus. Der Landtag befasste sich in seiner Sitzung vom 31. 

August damit und stimmte dem Beitritt zum Übereinkommen zu. 

Die Sicherheitspolitik war auch eines der Themen des Treffens der Aussenminister der 

deutschsprachigen Länder in Liechtenstein im August 2016, ebenso beim Treffen der Justiz-

minister der deutschsprachigen Länder im September in Bern. 
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Am 2. November richtete der Abgeordnete Eugen Nägele eine Kleine Anfrage an die Regie-

rung. Anlass war ein Konzert der rechtsradikalen Szene in Unterwasser (Toggenburg). Er 

fragte, ob Liechtenstein die Aktivitäten von rechtsextremen Liechtensteinern im Ausland 

verfolge, ob die Durchführung eines Konzertes wie in Unterwasser möglich wäre, wie ein 

solches Konzert allenfalls verhindert werden könne und wie die Rechtslage in Liechtenstein 

in Bezug auf rechtsextreme Anlässe sei. Die Antwort der Regierung (Regierungschef-Stell-

vertreter Thomas Zwiefelhofer) lautete zusammengefasst wie folgt: Die Landespolizei stehe 

in einem permanenten Informationsaustausch mit ausländischen Diensten; Raumanmie-

tungen in Liechtenstein für extremistische Anlässe hätten in den vergangenen Jahren mit 

einer Ausnahme verhindert werden können; diesbezüglich arbeiteten die Gemeinden und 

die Landespolizei zusammen und informierten sich gegenseitig bei Verdachtsfällen; öffent-

liche Veranstaltungen, die behördliche Massnahmen oder Kontrollen technischer, gesund-

heits-, bau- oder fremdenpolizeilicher Art verlangen, bedürfen einer Bewilligung der Regie-

rungskanzlei. Für die rechtliche Beurteilung und eine allfällige Ablehnung extremistischer 

Anlässe sei Paragraf 283 (Diskriminierung) des Strafgesetzbuches massgeblich (siehe Ge-

setzesauszug in diesem Bericht). 

Am 4. November stimmte der Landtag der Schaffung einer unabhängigen Menschenrechts-

institution (Verein für Menschenrechte) zu. Der Verein konnte per 1. Januar 2017 seine Tä-

tigkeit aufnehmen. 

Stellungnahmen, Studien, Veranstaltungen 

Im Januar wurde der Jihadismus-Experte Thomas Schmidinger zu Vorträgen vor den Ober-

stufenklassen des Liechtensteinischen Gymnasiums eingeladen. 

Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL) führte am 18. Februar eine Po-

diumsdiskussion zum Thema „Terror in Europa“ durch, über welche ebenfalls in den Me-

dien berichtet wurde. 

4 FAZIT 

Wie in vorhergehenden Jahren kann auch das Berichtsjahr 2016 im Bereich des (Rechts-) 

Extremismus als ruhiges Jahr bezeichnet werden. Seit fünf Jahren sind in Liechtenstein we-

der grössere Gewaltvorfälle noch strafrechtlich relevante Ereignisse mit extremistischem 

Hintergrund zu verzeichnen. 
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Liechtensteiner Volksblatt [www.volksblatt.li] 

Liewo [www.liewo.li] 

flash – Das Jugendmagazin der Jugend-Drehscheibe VLJ [www.vlj.info] 

Internetartikel 

Europäische Aktion [http://www.europaeische-aktion.org/] 

Europäische Aktion Liechtenstein [https://www.facebook.com/EALiechtenstein] 

JN Junge Nationaldemokraten [http://aktion-widerstand.de/] 

Volkstreue Jugend Fürstentum Liechtenstein [http://logr.org/vjfl/] 

Antifa [http://info.antifa.ch] 

Avalon-Gemeinschaft [http://avalon-gemeinschaft.ch/] 

LINKS UND ADRESSEN 

Links Behörden 

Gewaltschutzkommission Fürstentum Liechtenstein [www.gewaltschutz.li] 

Landespolizei (Pressemitteilungen – Archiv) [www.landespolizei.li] 

Landesverwaltung (Amt für Soziale Dienste) [www.llv.li] 

http://aktion-widerstand.de/
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Portal des Fürstentums Liechtenstein [www.liechtenstein.li] 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein [www.regierung.li] 

 

Links gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt 

Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München 

[http://www.aida-archiv.de/index.php] 

Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA), Schweiz, mit einer Chronologie 

rechtsextremistischer Vorfälle, erstellt vom Journalisten Hans Stutz 

[http://chronologie.gra.ch/] 

Linksammlung der Gewaltschutzkommission des Fürstentums Liechtenstein 

[http://www.gewaltschutz.li/Links/tabid/62/Default.aspx] 

 

Links und Adressen Jugendtreffs bzw. VLJ-Mitglieder/OJA-Mitglieder 

Verein Liechtensteiner Jugendorganisationen VLJ [www.vlj.info] [bis 30. Juni 2015] 

Stiftung Offene Jugendarbeit OJA [www.oja.li] [seit 1. Juli 2015] 

Alle VLJ-Mitglieder mit Hinweisen zu den Jugendtreffs unter http://www.euro26.li 

aha Tipps & Infos für junge Leute Schaan [www.aha.li] [nur VLJ, nicht in OJA] 

Jugendcafé Camäleon Vaduz 

Jugendarbeitsgemeinschaft Gamprin, Schellenberg und Ruggell (Jugendraum Cosmos Rug-

gell; Jugendraum Gamprin; Jugendhaus Rockroom Schellenberg) 

Jugendarbeit Mauren [nur VLJ, nicht in OJA] 

Jugendtreff Kontrast Triesen 

Jugendtreff Zuber Planken 

Jugendtreff Pipoltr Triesenberg 

Offene Jugendarbeit Schaan, Jugendtreff Popcorn, Gemeinschaftszentrum Schaan 

Offene Jugendarbeit/Jugendtreff Scharmotz Balzers 

Offene Kinder & Jugendarbeit, Stressless Eschen/Nendeln 

 

Weitere Internetressourcen bzw. Dokumente  

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbe-

richt_Jahr_2016.pdf 

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_verfassungsschutz/ 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbericht_Jahr_2016.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbericht_Jahr_2016.pdf
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https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/ 

verfassungsschutzberichte 

http://www.verfassungsschutz.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.336441.de 

https://www.landespolizei.li/Portals/0/docs/pdf-Files/Statistiken/ 

Jahresbericht2016.pdf 

http://www.llv.li/files/aaa/pdf-llv-aaa-menschenrechte-rahmengl14.pdf 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications.asp 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/ 

PDF_4th_SR_Liechtenstein_de.pdf 

http://www.europaeische-aktion.org/Artikel/de/Der-gesamteuropaeische- 

Freiheitskampf---Ansprache-eines-EA-Mitstreiters-aus-Liechtenstein_329.html 

http://avalon-gemeinschaft.ch/?p=458 

http://rechtsextremismus.ch/topic8759.html#Strukturen 

https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/verbotene-

organisationen-rechtsextremismus 

https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-

fakten-rechtsextremismus/zuf-re-2014-parteien/zuf-re-2014-der-dritte-weg 

https://www.vorwaerts.ch/aktuelle-printausgabe/archiv-printausgabe/die-volkisch-

heidnische-avalongemeinschaft/ 

http://www.landespolizei.li/Downloads.aspx 

http://www.regierung.li/ministerien/ministerium-fuer-aeusseres-bildung-und- 

kultur/diplomatische-vertretungen/deutsch/strassburg-f/aktuelles/ 

http://www.regierung.li/news1.aspx?id=87156&nid=7209 

http://www.regierung.li/news1.aspx?id=100018&nid=7209 

https://www.landespolizei.li/Portals/0/docs/pdf-Files/Statistiken/ 

Jahresbericht2015.pdf 

http://www.landtag.li/parlamdokumente.aspx?rfid=325&nid=4074& 

auswahl=4074&lang=de&fname=Petitionen&year=2015 

http://landtaglive.gmgnet.li/files/medienarchiv/Petition_635675483953931250.pdf 

INTERNET-SUCHE 

Die Abfrage im Internet erfolgt unter den folgenden Schlagworten (in Kombination mit 

Liechtenstein): 

 Dschihad/Dschihadismus 
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 Hakenkreuz 

 Extremismus 

 Islamischer Staat 

 Islamismus/islamistisch 

 Nationalsozialismus 

 Nazi 

 Neonazi 

 Radikalisierung 

 Rassismus 

 Rechte Szene 

 Rechtsextrem 

 Rechtsradikal 

 Salafismus/salafistisch 

 Skinhead 

 Terrorismus 

AUSZUG AUS DEM STRAFGESETZBUCH 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37 (§ 283 abgeändert 

durch LGBl. 2000 Nr. 36). 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (Stand: 1. Juni 2016) 

Gültige Fassung unter www.gesetze.li 

 

20. Abschnitt 

Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden 

§ 274 

Landfriedensbruch 

1) Wer wissentlich an einer Zusammenrottung einer Menschenmenge teilnimmt, die darauf abzielt, 
dass unter ihrem Einfluss ein Mord (§ 75), ein Totschlag (§ 76), eine Körperverletzung (§§ 83 bis 87) 
oder eine schwere Sachbeschädigung (§ 126) begangen werde, ist, wenn es zu einer solchen Gewalt-
tat gekommen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

2) Wer an der Zusammenrottung führend teilnimmt oder als Teilnehmer eine der im Abs. 1 ange-
führten strafbaren Handlungen ausführt oder zu ihrer Ausführung beigetragen hat (§ 12), ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

3) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer sich freiwillig aus der Zusammenrottung zurückzieht oder 
ernstlich zurückzuziehen sucht, bevor sie zu einer Gewaltanwendung geführt hat, es sei denn, dass 
er an der Zusammenrottung führend teilgenommen hat. 

§ 275 

Landzwang 

Wer die Bevölkerung oder einen grossen Personenkreis durch eine Drohung mit einem Angriff auf 
Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen in Furcht und Unruhe ver-
setzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

http://www.gesetze.li/
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§ 276 

Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte 

Wer ein Gerücht, von dem er weiss (§ 5 Abs. 3), dass es falsch ist, und das geeignet ist, einen grossen 
Personenkreis zu beunruhigen und dadurch die öffentliche Ordnung zu gefährden, absichtlich ver-
breitet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

§ 277 

Verbrecherisches Komplott 

1) Wer mit einem anderen die gemeinsame Ausführung eines Mordes (§ 75), einer erpresserischen 
Entführung (§ 102), einer Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 103), eines Sklavenhandels 
(§ 104), eines Raubes (§ 142), einer gemeingefährlichen strafbaren Handlung nach den §§ 169, 171, 
173, 176, 185 oder 186 oder eines grenzüberschreitenden Prostitutionshandels (§ 217) verabredet, 
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig durch eine Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 
3) oder an den Bedrohten oder auf andere Art die beabsichtigte strafbare Handlung verhindert. Un-
terbleibt die strafbare Handlung ohne Zutun des Täters, so ist er nicht zu bestrafen, wenn er sich in 
Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich bemüht, die strafbare Handlung zu verhindern. 

§ 278 

Kriminelle Vereinigung 

1) Wer eine kriminelle Vereinigung gründet oder sich an einer solchen als Mitglied beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

2) Eine kriminelle Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern der Vereini-
gung ein oder mehrere Verbrechen, andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib und Leben, nicht nur 
geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Betrügereien, Vergehen nach den §§ 104a, 165 
Abs. 1 und 2, 233 bis 239, 304 oder 307 oder in § 278d Abs. 1 genannte andere Vergehen ausgeführt 
werden.  

3) Als Mitglied beteiligt sich an einer kriminellen Vereinigung, wer im Rahmen ihrer kriminellen Aus-
richtung eine strafbare Handlung begeht oder sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung von 
Informationen oder Vermögenswerten oder auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, dass er da-
durch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert. 

4) Hat die Vereinigung zu keiner strafbaren Handlung der geplanten Art geführt, so ist kein Mitglied 
zu bestrafen, wenn sich die Vereinigung freiwillig auflöst oder sich sonst aus ihrem Verhalten ergibt, 
dass sie ihr Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. Ferner ist wegen krimineller Vereinigung nicht zu 
bestrafen, wer freiwillig von der Vereinigung zurücktritt, bevor eine Tat der geplanten Art ausgeführt 
oder versucht worden ist; wer an der Vereinigung führend teilgenommen hat, jedoch nur dann, wenn 
er freiwillig durch Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 3) oder auf andere Art bewirkt, dass die aus 
der Vereinigung entstandene Gefahr beseitigt wird. 

§ 278a 

Kriminelle Organisation 

Wer eine auf längere Zeit angelegte unternehmensähnliche Verbindung einer grösseren Zahl von 
Personen gründet oder sich an einer solchen Verbindung als Mitglied beteiligt (§ 278 Abs. 3) oder 
diese finanziell unterstützt, 

1. die, wenn auch nicht ausschliesslich, auf die wiederkehrende und geplante Begehung schwerwie-
gender strafbarer Handlungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das 
Vermögen bedrohen, oder schwerwiegender strafbarer Handlungen im Bereich der sexuellen Aus-
beutung von Menschen, der Schlepperei oder des unerlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln, Kernma-
terial und radioaktiven Stoffen, gefährlichen Abfällen, Falschgeld oder Betäubungsmitteln ausgerich-
tet ist, 
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2. die dadurch eine Bereicherung in grossem Umfang oder erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirt-
schaft anstrebt und 

3. die andere zu korrumpieren oder einzuschüchtern oder sich auf besondere Weise gegen Strafver-
folgungsmassnahmen abzuschirmen sucht, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. § 278 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 278b 

Terroristische Vereinigung 

1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünf-
zehn Jahren zu bestrafen. Wer eine terroristische Vereinigung anführt, die sich auf die Drohung mit 
terroristischen Straftaten (§ 278c Abs. 1) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d) beschränkt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.  

2) Wer sich als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung beteiligt (§ 278 Abs. 3) oder diese fi-
nanziell unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.  

3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verei-
nigung eine oder mehrere terroristische Straftaten (§ 278c) ausgeführt werden oder Terrorismusfi-
nanzierung (§ 278d) betrieben wird.  

§ 278c 

Terroristische Straftaten 

1) Terroristische Straftaten sind 

1. Mord (§ 75),  

2. Körperverletzungen nach den §§ 84 bis 87,  

3. erpresserische Entführung (§ 102),  

4. schwere Nötigung (§ 106),  

5. gefährliche Drohung nach § 107 Abs. 2,  

6. schwere Sachbeschädigung (§ 126) und Datenbeschädigung (§ 126a), wenn dadurch eine Gefahr 
für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in grossem Ausmass entstehen kann,  

7. vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte (§§ 169, 171, 173, 175, 176 und 178 sowie Art. 34 des 
Kriegsmaterialgesetzes) oder vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt (§ 180),  

8. Luftpiraterie (§ 185),  

9. vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 186),  

9a. Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheissung terroristischer Straftaten (§ 282a) 
oder 

10. eine nach Art. 60 des Waffengesetzes strafbare Handlung,  

wenn die Tat geeignet ist, eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens 
oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen, und mit dem Vorsatz begangen 
wird, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder eine in-
ternationale Organisation zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder die politi-
schen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder ei-
ner internationalen Organisation ernsthaft zu erschüttern oder zu zerstören.  

2) Wer eine terroristische Straftat im Sinne des Abs. 1 begeht, ist nach dem auf die dort genannte Tat 
anwendbaren Gesetz zu bestrafen, wobei das Höchstmass der jeweils angedrohten Strafe um die 
Hälfte, höchstens jedoch auf zwanzig Jahre, hinaufgesetzt wird.  
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3) Die Tat gilt nicht als terroristische Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung 
demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschen-
rechten ausgerichtet ist.  

§ 278d 

Terrorismusfinanzierung 

1) Wer Vermögenswerte mit dem Vorsatz bereitstellt oder sammelt, dass sie, wenn auch nur zum 
Teil, verwendet werden 

1. zur Ausführung 

a) einer Luftpiraterie (§ 185) oder einer vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 
186), 

b) einer erpresserischen Entführung (§ 102) oder einer Drohung damit, 

c) eines Angriffs auf Leib, Leben oder Freiheit einer völkerrechtlich geschützten Person oder eines 
gewaltsamen Angriffs auf eine Wohnung, einen Dienstraum oder ein Beförderungsmittel einer sol-
chen Person, der geeignet ist, Leib, Leben oder Freiheit dieser Person zu gefährden, oder einer Dro-
hung damit, 

d) einer vorsätzlichen Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen (§ 171), einer Dro-
hung damit, einer strafbaren Handlung zur Erlangung von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen 
oder einer Drohung mit der Begehung eines Diebstahls oder Raubes von Kernmaterial oder radioak-
tiven Stoffen, um einen anderen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, 

e) eines erheblichen Angriffs auf Leib oder Leben eines anderen auf einem Flughafen, der der inter-
nationalen Zivilluftfahrt dient, einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung eines solchen Flug-
hafens oder eines darauf befindlichen Luftfahrzeugs oder einer Unterbrechung der Dienste des Flug-
hafens, sofern die Tat unter Verwendung einer Waffe oder sonstigen Vorrichtung begangen wird und 
geeignet ist, die Sicherheit auf dem Flughafen zu gefährden, 

f) einer strafbaren Handlung, die auf eine in den §§ 185 oder 186 geschilderte Weise gegen ein Schiff 
oder eine feste Plattform, gegen eine Person, die sich an Bord eines Schiffes oder auf einer festen 
Plattform befindet, gegen die Ladung eines Schiffes oder eine Schifffahrtseinrichtung begangen wird, 

g) der Beförderung eines Sprengsatzes oder einer anderen tödlichen Vorrichtung an einen öffentli-
chen Ort, zu einer staatlichen oder öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem oder 
einer Versorgungseinrichtung oder des Einsatzes solcher Mittel mit dem Ziel, den Tod oder eine 
schwere Körperverletzung eines anderen oder eine weitgehende Zerstörung des Ortes, der Einrich-
tung oder des Systems zu verursachen, sofern die Zerstörung geeignet ist, einen besonders grossen 
wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen, 

h) einer Handlung, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson oder einer 
anderen Person, die in einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnimmt, 
herbeiführen soll, wenn diese Handlung auf Grund ihres Wesens oder der Umstände darauf abzielt, 
eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisa-
tion zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen, oder 

2. von einer Person oder einer Vereinigung (§ 278b Abs. 3), die eine in Ziff. 1 genannte Handlung 
begeht oder sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt (§ 278b Abs. 2), 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist.  

§ 278e 

Ausbildung für terroristische Zwecke 

1) Wer eine andere Person in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss- oder son-
stigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen ebenso schädlichen 
oder gefährlichen spezifisch zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 
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9 oder 10 geeigneten Methode oder einem solchen Verfahren zum Zweck der Begehung einer solchen 
terroristischen Straftat unterweist, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen, 
wenn er weiss, dass die vermittelten Fähigkeiten für diesen Zweck eingesetzt werden sollen. 

2) Wer sich in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss- oder sonstigen Waffen 
oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen ebenso schädlichen oder gefährli-
chen spezifisch zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10 
geeigneten Methode oder einem solchen Verfahren unterweisen lässt, um eine solche terroristische 
Straftat unter Einsatz der erworbenen Fähigkeiten zu begehen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Mass nicht strenger sein, 
als sie das Gesetz für die beabsichtigte Tat androht. 

§ 278f 

Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat 

1) Wer ein Medienerzeugnis, das nach seinem Inhalt dazu bestimmt ist, zur Begehung einer terrori-
stischen Straftat (§ 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) mit den im § 278e genannten Mitteln anzuleiten, 
oder solche Informationen im Internet in einer Art anbietet oder einer anderen Person zugänglich 
macht, um zur Begehung einer terroristischen Straftat aufzureizen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich ein Medienerzeugnis im Sinne des Abs. 1 oder solche Informatio-
nen aus dem Internet verschafft, um eine terroristische Straftat (§ 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) 
zu begehen. 

§ 279 

Bewaffnete Verbindungen 

1) Wer unbefugt eine bewaffnete oder zur Bewaffnung bestimmte Verbindung aufstellt oder eine 
bestehende Verbindung bewaffnet, sich in dieser Verbindung führend betätigt, für sie Mitglieder 
wirbt, aushebt oder militärisch oder sonst zum Kampf ausbildet oder die Verbindung mit Kampfmit-
teln, Verkehrsmitteln oder Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung ausrüstet oder mit Geldmit-
teln oder sonst in erheblicher Weise unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestra-
fen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, alles, was ihm von der Verbindung und ihren Plänen bekannt ist, zu einer 
Zeit, da es noch geheim ist, einer solchen Behörde aufdeckt. 

§ 280 

Ansammeln von Kampfmitteln 

1) Wer Waffen, Munition oder andere Kampfmittel an sich bringt, besitzt oder einem anderen ver-
schafft, um eine grössere Zahl von Menschen zum Kampf auszurüsten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen. 

2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem 
Verschulden erfahren hat, die Kampfmittel auf Dauer unbrauchbar macht, einer solchen Behörde 
übergibt oder es ihr ermöglicht, der Kampfmittel habhaft zu werden. 

§ 281 

Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze 

Wer in einem Druckwerk, im Radio, Fernsehen oder sonst auf eine Weise, dass es einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich wird, zum allgemeinen Ungehorsam gegen ein Gesetz auffordert, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

§ 282 

Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheissung mit Strafe bedrohter Handlun-
gen 
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1) Wer in einem Druckwerk, im Radio, Fernsehen oder sonst auf eine Weise, dass es einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich wird, zu einer mit Strafe bedrohten Handlung auffordert, ist, wenn er nicht 
als an dieser Handlung Beteiligter (§ 12) mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine vorsätzlich begangene, mit 
einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedrohte Handlung in einer Art gutheisst, die geeignet 
ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu empören oder zur Begehung einer solchen Handlung aufzu-
reizen. 

§ 282a 

Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheissung terroristischer Straftaten 

1) Wer in einem Druckwerk, im Radio, Fernsehen oder einem anderen Medium oder sonst öffentlich 
auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, zur Begehung einer terroristischen Straftat 
(§ 278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) auffordert, ist, wenn er nicht als an dieser Handlung Beteiligter 
(§ 12) mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine terroristische Straftat (§ 
278c Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 oder 10) in einer Art gutheisst, die geeignet ist, die Gefahr der Begehung einer 
oder mehrerer solcher Straftaten herbeizuführen. 

§ 283 

Diskriminierung 

1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer 

1. öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationa-
lität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder 
ihrer sexuellen Ausrichtung zu Hass oder Diskriminierung aufreizt,  

2. öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung von 
Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, ihres Ge-
schlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung gerichtet sind,  

3. mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt, 

4. öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, über elektronische Medien übermittelte Zeichen, Gebärden, 
Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, 
Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschauung, ihres Geschlechts, ihres Behinderung, 
ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden 
Weise herabsetzt oder diskriminiert, 

5. öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, über elektronische Medien über-mittelte Zeichen, Gebärden, 
Tätlichkeiten oder in anderer Weise Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen versucht, 

6. eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer 
Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Sprache, Nationalität, Ethnie, Religion oder Weltanschau-
ung, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung verweigert,  

7. sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Tätigkeit darin besteht, eine Diskriminierung 
im Sinne dieser Bestimmung zu fördern oder dazu aufzureizen.  

2) Ebenso ist zu bestrafen, wer diskriminierende (Abs. 1) Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, über 
elektronische Medien übermittelte Zeichen, Abbildungen oder andere Gegenstände dieser Art,  

1. zum Zwecke der Weiterverbreitung herstellt, einführt, lagert oder in Verkehr bringt, 

2. öffentlich anpreist, ausstellt, anbietet oder zeigt. 

3) Abs. 1 und 2 kommen nicht zur Anwendung, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der 
Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der sachgerechten Berichterstattung 
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. 
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§ 284 

Sprengung einer Versammlung 

Wer eine Versammlung, einen Aufmarsch oder eine ähnliche Kundgebung, die nicht verboten sind, 
mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt verhindert oder sprengt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen. 

§ 285 

Verhinderung oder Störung einer Versammlung 

Wer eine nicht verbotene Versammlung dadurch verhindert oder erheblich stört, dass er 

1. den Versammlungsraum unzugänglich macht, 

2. eine zur Teilnahme berechtigte Person am Zutritt hindert oder ihr den Zutritt erschwert oder ihr 
die Teilnahme an der Versammlung durch schwere Belästigungen unmöglich macht oder erschwert, 

3. in die Versammlung unbefugt eindringt oder 

4. eine zur Leitung oder Aufrechterhaltung der Ordnung berufene Person verdrängt oder sich einer 
ihrer auf den Verlauf der Versammlung bezüglichen Anordnungen tätlich widersetzt, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 286 

Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung 

1) Wer es mit dem Vorsatz, dass vorsätzlich eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen werde, 
unterlässt, ihre unmittelbar bevorstehende oder schon begonnene Ausführung zu verhindern oder 
in den Fällen, in denen eine Benachrichtigung die Verhinderung ermöglicht, der Behörde (§ 151 Abs. 
3) oder dem Bedrohten mitzuteilen, ist, wenn die strafbare Handlung zumindest versucht worden 
und mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Mass nicht strenger sein, als sie das Gesetz für 
die nicht verhinderte Tat androht. 

2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn er 

1. die Verhinderung oder Benachrichtigung nicht leicht und ohne sich oder einen Angehörigen der 
Gefahr eines beträchtlichen Nachteils auszusetzen, bewirken konnte, 

2. von der mit Strafe bedrohten Handlung ausschliesslich durch eine Mitteilung Kenntnis erhalten 
hat, die ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden ist oder 

3. durch die Verhinderung oder Benachrichtigung eine andere rechtlich anerkannte Verschwiegen-
heitspflicht verletzen würde und die aus der Verletzung dieser Pflicht drohenden Folgen schwerer 
gewogen hätten als die nachteiligen Folgen aus der Unterlassung der Verhinderung oder Bekannt-
machung. 

§ 287 

Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung 

1) Wer sich, wenn auch nur fahrlässig, durch den Genuss von Alkohol oder den Gebrauch eines an-
deren berauschenden Mittels in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschliessenden Rausch versetzt, 
ist, wenn er im Rausch eine Handlung begeht, die ihm ausser diesem Zustand als Verbrechen oder 
Vergehen zugerechnet würde, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Mass nicht strenger sein, als sie das 
Gesetz für die im Rausch begangene Tat androht. 

2) Der Täter ist nur auf Verlangen, auf Antrag oder mit Ermächtigung zu verfolgen, wenn die im 
Rausch begangene mit Strafe bedrohte Handlung nur auf Verlangen, auf Antrag oder mit Ermächti-
gung zu verfolgen ist. 
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Es folgt eine Debatte im Landtag, an welcher sich die Abgeordneten beziehungs-

weise Stellvertretenden Abgeordneten Peter Wachter, Thomas Lageder, Rainer 

Gopp, Judith Oehri sowie Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer be-

teiligen. 

 

 

 

Quelle: Landtagsprotokoll 2016, S. 1701-1704 (31. August 2016).  
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